
Gemeindevertretung Boock
Der Bürgermeister

PROTOKOLL
Sitzung der Gemeindevertretung Boock

Sitzungstermin:

Sitzungsbeginn:

Sitzungsende:

Ort, Raum:

Donnerstag, 25.01.2024

18:00 Uhr

19:30 Uhr

Versammlungsraum der Freiwilligen Feuerwehr Boock

Anwesende:

Herr Gunnar Mißling
Herr Bernd Schreiber

Frau Ute Hoffmann

Herr Heiko Kiel
Herr Michael Adam

Frau Silke Dähn
Herr Thomas Moll

Herr Daniel Riebe

Schriftführuna:
Frau Franziska Böse

Gäste:
Herr Stahl, Bauamtsleiter
3 Bürgerinnen

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1 Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung

3 Bewilligung der Sitzungsniederschrift vom 17.10.2023 und Bekanntgabe der nicht öf-
fentlich gefassten Beschlüsse

4 Bürgerfragestunde

5 Bericht des Bürgermeisters
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6 1. Änderung der Klarstellungs- und Abrundungssatzung Boock der Gemeinde Boock
hier: Beschluss über die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen der berührten
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit und Sat-
zungsbeschluss
Beschluss zur Aufhebung der Klarstellungs- und Abrundungssatzung Boock der Ge-
meinde Boockvom 04.07.1997
Vorlage: BV/07-2024-713

7 Beschluss zur Festlegung der Wahlbereiche, Wahlbezirke und der Wahlräume
Vorlage: BV/07-2024-714

8 Beschluss über den Termin einer möglichen Stichwahl
Vorlage: BV/07-2024-715

9 Mitteilung und Anfragen der Gemeindevertreter

Öffentlicher Teil

zu 1 Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

Der Bürgermeister begrüßt die Anwesenden, stellt die form- und fristgerechte Ladung sowie
die Beschlussfähigkeit mit acht anwesenden Gemeindevertretern (inklusive Bürgermeister)
fest.

zu 2 Änderungsanträge zur Tagesordnung

Der Bürgermeister beantragt die Aufnahme zusätzlicher nichtöffentlicher Tagesordnungs-
Punkte:

TOP 13

TOP 14

TOP 15

TOP 16

BV/07-2024-716

BV/07-2024-717

BV/07-2024-718

BV/07-2024-719

Auftragsvergabe Malerarbeiten Dorfgemeinschaftshaus

Auftragsvergabe Dachsanierung Dorfgemeinschafts-
haus

Auftragsvergabe Schmutzwasserhebeanlage mit
Zubehör Dorfgemeinschaftshaus

Auftragsvergabe Trinkwasserleitung Dorfgemein-
schaftshaus

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte verschieben sich wie folgt:

TOP 17 BV/07-2023-711 Kommunale Wärmeplanung

TOP 18 Informationen und Anfragen

Die erweiterte Tagesordnung wird zur Abstimmung gestellt.

Abstimmungsergebnis:
Ja: 8 Nein: 0 Enthaltungen: 0

S 1/07-07-2024-82 Seite: 2/6



zu 3 Bewilligung der Sitzungsniederschrift vom 17.10.2023 und Bekanntgabe der nicht öf-
fentlich gefassten Beschlüsse

Das Protokoll vom 17.10.2023 wird besprochen. Es gibt keine Änderungen oder Ergänzun-
gen.

Der Bürgermeister gibt die nichtöffentlich gefassten Beschlüsse der Sitzung vom 17.10.2023
bekannt:

BV/07-2023-703 Inflationsausgleich-Sonderzahlung
einstimmig beschlossen

BV/07-2023-705 Bauvoranfrage - gemeindliches Einvernehmen
einstimmig beschlossen

Das Protokoll wird zur Abstimmung gebracht.

Abstimmunasergebnis:
Ja: 8 Nein: 0 Enthaltungen: 0

zu 4 Bürgerfragestunde

Drei Frauen aus Boock:

möchten Kacheln aus Ton herstellen und diese am Giebel des Dorfgemein- schafts-
hauses (Goldtonne) anbringen
zur Gestaltung möchten sie die Boocker Einwohner einladen, als Termin ist der
16.03.2024 vorgesehen
erkundigen sich bei den Gemeindevertretern, ob dies baulich überhaupt machbar
wäre

Herr Mißling lobt die Initiative. Bezüglich der Umbauarbeiten an der „Goldtonne" teilt Herr
Mißling mit, dass die Fassade nur gestrichen wird. Somit wäre die Gestaltung des Giebels
möglich. Eine bauliche Bewertung soll bei einem Vor-Ort:-Termin am 23.02.2024 um 9.00 Uhr
erfolgen.

die Frauen stellen der Gemeindevertretung Motive vor und erläutern ihre Ideen
die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf 4,00 €/Kachel, Bürger würden die Ka-
cheln käuflich erwerben, der Gemeinde entstehen keine Kosten

Die Gemeindevertreter stimmen dem Vorhaben, unter Berücksichtigung des Egebnisses der
baulichen Bewertung, zu.

Es gibt keine weiteren Anfragen von Bürgern.

zu 5 Bericht des Bürgermeisters

Der Bürgermeister teilt mit:

Funkturmbau
macht Fortschritte - letzte Woche fand der Grenztermin mit Teilnahme des Ge-
meindevertreters Herr Moll und des Bürgermeisters statt
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Neubau Feuerwehr-Gerätehaus
Kreisbauamt fordert Brandschutzplanung, Planungsbüro wurde damit beauftragt
externes Ingenieurbüro ist mit Begutachtung dieser Planung beauftragt - - -
Baugenehmigung liegt noch nicht vor, diesbezüglich führte der Bürgermeister ein
Gespräch mit stellv. Landrat, Herrn Hasselmann, Fazid: Fortschritt Baugenehmi-
gung nicht zufriedenstellend

zu 6 1. Änderung der Klarstellungs- und Abrundungssatzung Boock der Gemeinde Boock
hier: Beschluss über die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen der berühr-
ten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit und
Satzungsbeschluss
Beschluss zur Aufhebung der Klarstellungs- und Abrundungssatzung Boock der Ge-
meinde Boockvom 04.07.1997
Vorlage: BV/07-2024-713

Sachverhalt:
Die Gemeindevertretung Boock hat am 29.08.2023 den Entwurf der 1. Änderung der Klar-
stellungs- und Abrundungssatzung Boock der Gemeinde BBoock (Stand: Juni 2023) erneut
beschlossen und die Begründung (Stand: Juni 2023) gebilligt. Gleichzeitig wurde die erneute
öffentliche Auslegung des Entwurfes sowie die erneute Beteiligung der betroffenen Behörden
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4a Abs. 3 BauGB beschlossen.
Der Entwurf der 1. Änderung der Klarstellungs- und Abrundungssatzung Boock der Ge-
meinde Boock (Stand: Juni 2023) hat vom 18.10.2023 bis einschließlich 20.11.2023 erneut
öffentlich ausgelegen. Die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
wurden mit Schreiben vom 27.09.2023 erneut beteiligt und zur Abgabe einer Stellungnahme
aufgefordert.
Die vorgetragenen Anregungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange so-
wie der Öffentlichkeit sind im beiliegenden Abwägungsmaterial (Anlage 1) zusammenge-
stellt.
Im Ergebnis der Abwägung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
eher Belange zum Entwurf (Stand: Juni 2023) sowie der Stellungnahmen der Öffentlichkeit
wurde die Planung redaktionell überarbeitet und eine genehmigungsfähige Planfassung -
Satzung (Stand: Dezember 2023) erstellt.
Das Abwägungsergebnis ist mitzuteilen und die Satzung zu beschließen.

Gleichzeitig erfolgt die Aufhebung der Klarstellungs- und Abrundungssatzung vom
04.07.1997 (rechtskräftig seit 12.12.1997) durch Beschluss der Gemeindevertretung.

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Diskussion:
Herr Mißling erläutert den Satzungsentwurf.
Herr Stahl gibt weitere Erläuterungen und teilt mit, dass die Veröffentlichung im Amtsblatt er-
folgt.

Beschluss:
1. Die während der erneuten Beteiligung zum Entwurf der 1. Änderung der Klarstellungs- und
Abrundungssatzung Boock der Gemeinde Boock (Stand: Juni 2023) vorgebrachten Stellung-
nahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange hat
die Gemeindevertretung Boock mit folgendem Ergebnis geprüft:

a) berücksichtigt werden die Stellungnahmen vom Landkreis Vorpommern-Greifswald, Staat-
lichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern, Hauptzollamt Stralsund, Trink- und
Abwasserzweckverband Uecker-Randow (Süd-Ost), Wasser- und Bodenverband Mittlere

Sl/07-07-2024-82 Seite: 4/6



Uecker-Randow, IHK, Landesamt für innere Verwaltung M-V, CASCADE, Staatliches Bau-
und Liegenschaftsamt M-V, Landesforst M-V, Landesverband der jüdischen Gemeinden in
M-V, e.discom

b) teilweise berücksichtigt werden die Stellungnahmen von: keine

c.) nicht berücksichtigt werden die Stellungnahmen von Privatperson 1 und Privatperson 2.

Die einzelnen Abwägungen sind in der Anlage 1 aufgeführt

Die Verwaltung wird beauftragt, diejenigen, die eine Stellungahme mit Hinweisen und Anre-
gungen zur Planung abgegeben haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in
Kenntnis zu setzen.

2. Die Gemeindevertretung Boock beschließt die 1. Änderung der Klarstellungs- und Abrun-
dungssatzung Boock (Stand Dezember 2023).

3. Die Begründung (Stand: Dezember 2023) wird gebilligt.

4. Die Verwaltung wird beauftragt, die Satzung ortsüblich bekanntzumachen. In der Bekannt-
machung ist anzugeben, wo die Satzung mit der Begründung während der Sprechstunden
eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden kann. Zusätzlich ist in der Be-
kanntmachung anzugeben, dass die Planung über das Bau- und Planungsportal des Landes
Mecklenburg-Vorpommern zugänglich ist.

5. Gleichzeitig beschließt die Gemeindevertretung Boock die Aufhebung der Klarstellungs-
und Abrundungssatzung Boockvom 04.07.1997.

Abstimmungserg ebnjs:
Ja: 8 Nein: 0 Enthaltungen: 0

zu 7 Beschluss zur Festlegung der Wahlbereiche, Wahlbezirke und der Wahlräume
Vorlage: BV/07-2024-714

Sachverhalt:

§ 61 Landes- und Kommunalwahloesetz Mecklenburg-Vorpommern LKWG M-V
(1) Wahlgebiet ist das Gebiet der Kommune, in der gewählt wird.

(2) Wahlgebiete mit einer Einwohnerzahl von bis zu 25.000 können in mehrere Wahlbereiche
eingeteilt werden. Alle übrigen Wahlgebiete sind in mehrere Wahlbereiche einzuteilen.

(3) Über Zahl und Abgrenzung der Wahlbereiche entscheidet die Vertretung.

(4) Jeder Wahlbereich bildet zur Stimmabgabe mindestens einen Wahlbezirk.

§ 12 Europawahlordnunfl
(1) Gemeinden mit nicht mehr als 2.500 Einwohnern bilden in der Regel einen Wahlbezirk.
Größere Gemeinden werden in mehrere Wahlbezirke eingeteilt. Die Gemeindebehörde be-
stimmt, welche Wahlbezirke zu bilden sind.

Diskussjo^n:
keine

S 1/07-07-2024-82 Seite: 5/6



Beschluss:
Die Gemeinde Boock legt für die verbundene Europa- und Kommunalwahl 2024 den Wahl-
bereich, die Wahlbezirke und die Nutzung folgender Wahlräume fest:

Gemeinde Boock - IWahlbereich
-1 Wahlbezirk

Wahlraum: WBZ 1 Gemeindezentrum „Zur Goldtonne"
Lindenstraße 58
17322Boock

(Bezeichnung)
(Straße)
(Ort)

Abstimmungsergebnis:
Ja: 8 Nein: 0 Enthaltungen: 0

zu 8 Beschluss über den Termin einer möglichen Stichwahl
Vorlage: BV/07-2024-715

Sachverhalt:

Gemäß § 3 Abs. 4 des Landes- und Kommunalwahlgesetzes Mecklenburg-Vorpommern
(LKWG M-V) findet eine mögliche Stichwahl für Kommunalwahlen zwei Wochen nach dem
festgelegten Wahltag statt.

Gemäß Beschluss der Landesregierung M-V wurde als Wahltag für die bevorstehende Eu-
ropa- und Kommunalwahl der 09. Juni 2024 festgelegt. Eine Stichwahl fällt somit auf den 23.
Juni 2024.

Diskussion:
keine

Beschluss:
Die Gemeindevertretung Boock legt für die verbundene Europa- und Kommunalwahl am 09.
Juni 2024 für eine mögliche Stichwahl den 23. Juni 2024 als Stichwahltermin fest.

Abstimmungsergebnis:
Ja: 8 Nein: 0 Enthaltungen: 0

zu 9 Mitteilung und Anfragen der Gemeindevertreter

Die Gemeindevertreter haben keine Mitteilungen bzw. Anfragen.

Der Bürgermeister verabschiedet die Gäste und beendet den öffentlichen Teil der
Sitzung.

Frau Franziska Böse
Schriftführung

'Vorsitz
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